
Gesetzliche Regelung
der Gerätekonstruktion

Aufstellorte

Gesetzliche Regelungen

Bauartzulassung

Vermögensverschiebung

Laufzeit pro Spiel, Höchst-
einsatz und Höchstgewinn

Maximale Gewinnsumme

Maximaler Stundenverlust

ø Stundenverlust

ø Kasse pro Gerät und Monat

Steueraufkommen

Steuern und Sozialabgaben

Geräteaufstellung/
Alkoholausschank

Beschäftigte

SLOT-MACHINES IN DEN AUTOMATENSÄLEN DER SPIELBANKEN

Automatensäle der Spielbanken.

Geregelt durch Landesrecht/Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Monopol).

Keine Bauartzulassung der Geräte, keinerlei Einschränkungen bei Einsatz und Gewinn.

Keine gesetzlichen Vorgaben bzw. Regelungen bezüglich der Gerätekonstruktion/Eckdaten.

Vermögensverschiebungen in größerem Umfang in kurzer Zeit möglich.

Laufzeit pro Spiel nicht geregelt (in der Regel 3 Sekunden). Einsätze und Gewinne nicht 
beschränkt/nach oben offen. Übliche Einsätze: von 0,10  bis > 50,00  pro Spiel.

Gewinne: bis 50.000 . Im Jackpot: 500.000  und mehr in einem 3-Sek.-Spiel möglich.

Bis 50.000  möglich.

Zirka 300 in der Praxis.

15.000  bis 20.000 (und mehr).

Spielbankabgabe (Land), z. T. zusätzliche Sonderabgaben und Umsatzsteuer (Bundessteuer), 
keine ESt/KSt und GewSt. Finanzamt kontrolliert mit Beamten vor Ort.

Zirka 780 Mio. pro Jahr. 

- 8.600 Slot-Machines aufgestellt in 84 Automatensälen.
- In Automatensälen sind im Durchschnitt 100 Slot-Machines aufgestellt. 
- Grund� äche nicht vorgeschrieben, faktisch ca. 2,5 m† pro Gerät.
- Keine Vorschriften über Anzahl der Geräte und Grund� äche.
- Ausschank von Alkohol, Spielen unter Alkoholein� uss möglich.

Zirka 6.000 Arbeitsplätze. 

GEWERBLICHE UNTERHALTUNGSSPIELGERÄTE MIT GELDGEWINNMÖGLICHKEIT

Spielstätten/Gaststätten.

Geregelt durch Bundesrecht/Recht der Wirtschaft/Gewerberecht.

Bauartzulassung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (§ 33 c GewO.).

Geräte-Eckdaten gemäß Spielverordnung (SpielV).

Keine unangemessen hohen Verluste in kurzer Zeit (§ 33 e GewO).

Höchsteinsatz 0,20 , Höchstgewinn 2,00  pro 5 Sekunden Laufzeit (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 SpielV).

Pro Stunde 500,00  abzgl. Einsätze (§ 13 Abs. 1 Nr. 4 SpielV).

In einer einzelnen Stunde: 80,00  (§ 19 Abs. 1 Nr. 3 SpielV).

33,00 (§ 12 Abs. 2a SpielV), in der Praxis 20 bis 25 .

Spielstätte: 1.648 /Gaststätte: 672 (incl. UST; Betriebsvergleich des FfH-Instituts, 2005).

Umsatzsteuer (Bundessteuer), Vergnügungssteuer (Kommunale Steuer), ESt/KSt, GewSt.
Jedes Gerät hat einen manipulationssicheren Finanzamtsausdruck.

Mehr als 1 Mrd.  pro Jahr.

- 220.000 Geld-Gewinn-Spiel-Geräte aufgestellt in zirka 8.000 gewerblichen Spielstätten und in 
 rund 60.000 Gaststätten, Beherbergungsbetrieben sowie bei konzessionierten Buchmachern. 
- Gesetzl. Regelung der Geräteaufstellung gemäß § 3 Abs. 1 und 2 Spielverordnung: 
 In Gaststätten: Max. 3 Geld-Gewinn-Spiel-Geräte mit Sicherungsmaßnahmen zum Jugendschutz. 
 In Spielstätten: Max. 12 Geld-Gewinn-Spiel-Geräte (mit rechnerisch 12 m† Grund� äche pro Gerät bei 
 mindestens 144 m† Grundfläche pro Konzession), in Zweiergruppen mit Trennwand bzw. 3 m Abstand   
 (ohne Trennwand). Aus Spielerschutzgründen kein Ausschank von Alkohol.
 Warnhinweise an jedem Gerät. Fünfminütige Zwangspause nach einer Stunde Spielbetrieb.

Über 62.000 Arbeitsplätze (Mehr als 75% der Beschäftigten sind weiblich).

DIE GROSSE UNGLEICHBEHANDLUNG

Das gewerbliche Unterhaltungsspiel in Gast- und Spielstätten ist streng reglementiert. 
Viele wissen es nicht: Für staatliches Glücksspiel in Spielbanken und deren Automatensälen 
gelten diese Regeln nicht. UNBEGRENZTE 

GERÄTEZAHL
MAXIMAL 

6 x 2 GERÄTE



Faktum 02
Ähnliche Optik – Unterschiedliche Inhalte

Das Automatenglücksspiel in staatlichen Spiel-
banken und das gewerbliche Unterhaltungs-
automatenspiel mit Geldgewinnmöglichkeit 
trennen Welten. Die hier dargestellten Fakten 
sprechen für sich.

Staatliches Glücksspiel und 
Gewerbliches Unterhaltungsspiel
– Ein Vergleich

Die AWI Automaten-Wirtschaftsverbände- 
Info GmbH führt den Dialog mit Mei-
nungsbildnern aus Medien und Politik.

Unter dem Motto �Kommunikation und Dialog 
sind der Beginn gegenseitigen Verstehens� un-
terstützt die AWI Automaten-Wirtschaftsver-
bände-Info GmbH, die Arbeit der Verbände der 
Unterhaltungsautomatenwirtschaft.
Ihre Gesellschafter sind der Verband der Deut-
schen Automatenindustrie e.V. (VDAI), der 
Deutsche Automaten-Großhandels-Verband e.V. 
(DAGV), der Bundesverband Automatenunter
nehmer e.V. (BA) und das FORUM für Auto-
matenunternehmer in Europa (FORUM) e.V. 
AWI sucht dabei im kreativen Miteinander mit 
den Verbänden insbesondere die Zielgruppen 
Politik und Medien als Ansprechpartner, um 
zielorientiert und aktiv Information und Auf-
klärung zu leisten.
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AWI Automaten-Wirtschaftsverbände-Info GmbH
Dircksenstraße 49 • 10178 Berlin
Telefon	 030 / 24 08 77 60
Telefax	 030 / 24 08 77 70
E-Mail	 info@awi-info.de
Internet	 www.awi-info.de 

Verband der Deutschen Automatenindustrie e. V.
Dircksenstraße 49 • 10178 Berlin
www.vdai.de

Deutscher Automaten-Großhandels-Verband e. V.
Höller Weg 2 • 56332 Oberfell (Koblenz)
www.dagv.de 

Bundesverband Automatenunternehmer e. V.
Am Weidendamm 1A • 10117 Berlin
www.baberlin.de

FORUM für Automatenunternehmer in Europa e. V.
Dircksenstraße 49 • 10178 Berlin
www.forum-europa.de
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